
 

 

Vorschriften im Zusammenhang mit der Verschwiegenheit nach Berufsrecht und 
Vertraulichkeit nach Datenschutzrecht 

 
 

§ 203 StGB  
Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das 

ihm als 

 

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen 

Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der 

Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher 

Abschlussprüfung, 

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in 

einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem 

Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied 

eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, 

Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für 

Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 

Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 

und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes , 

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem 

Sozialpädagogen oder 

7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder 

Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder 

anwaltlichen Verrechnungsstelle 

 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 

persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 



 

 

 

1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht 

wahrnimmt, 

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes 

tätigen Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das 

nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines 

solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung 

seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden 

ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei 

der Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines 

Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 

 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des 

Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines 

anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 

1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder 

sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden 

und das Gesetz dies nicht untersagt.  

 

(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder 

den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. 

Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber 

sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit 

mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen 

mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende 

Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen oder 

dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken.  

 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein 

fremdes Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner 

Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten 



 

 

Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. Ebenso wird 

bestraft, wer 

1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen 

hat, dass eine sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr 

bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt 

gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; 

dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den 

Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren 

mitwirkenden Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder 

bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, 

bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung 

verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die 

selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 

verpflichteten Person ein fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er 

von dem Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis 

nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.  

 

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 

bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 

zwei Jahren oder Geldstrafe.  

 

 

§ 204 StGB 
Verwertung fremder Geheimnisse 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, 

verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

(2) § 203 Absatz 5 gilt entsprechend.  

  



 

 

 

 

§ 43e Bunderechtsanwaltsordnung (BRAO) 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

 

(1) Der Rechtsanwalt darf Dienstleistern den Zugang zu Tatsachen eröffnen, auf die sich 

die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gemäß § 43a Absatz 2 Satz 1 bezieht, soweit 

dies für die Inanspruchnahme der Dienstleistung erforderlich ist. Dienstleister ist eine 

andere Person oder Stelle, die vom Rechtsanwalt im Rahmen seiner Berufsausübung 

mit Dienstleistungen beauftragt wird.  

 

(2) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, den Dienstleister sorgfältig auszuwählen. Er hat die 

Zusammenarbeit unverzüglich zu beenden, wenn die Einhaltung der dem Dienstleister 

gemäß Absatz 3 zu machenden Vorgaben nicht gewährleistet ist.  

 
(3) Der Vertrag mit dem Dienstleister bedarf der Textform. In ihm ist 

 

1. der Dienstleister unter Belehrung über die strafrechtlichen Folgen einer 

Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit zu verpflichten, 

2. der Dienstleister zu verpflichten, sich nur insoweit Kenntnis von fremden 

Geheimnissen zu verschaffen, als dies zur Vertragserfüllung erforderlich 

ist, und 

3. festzulegen, ob der Dienstleister befugt ist, weitere Personen zur Erfüllung 

des Vertrags heranzuziehen; für diesen Fall ist dem Dienstleister 

aufzuerlegen, diese Personen in Textform zur Verschwiegenheit zu 

verpflichten. 

 

(4) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die im Ausland erbracht werden, darf 

der Rechtsanwalt dem Dienstleister den Zugang zu fremden Geheimnissen 

unbeschadet der übrigen Voraussetzungen dieser Vorschrift nur dann eröffnen, wenn 

der dort bestehende Schutz der Geheimnisse dem Schutz im Inland vergleichbar ist, es 

sei denn, dass der Schutz der Geheimnisse dies nicht gebietet.  

 

(5) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die unmittelbar einem einzelnen 

Mandat dienen, darf der Rechtsanwalt dem Dienstleister den Zugang zu fremden 

Geheimnissen nur dann eröffnen, wenn der Mandant darin eingewilligt hat.  

 



 

 

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten auch im Fall der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, in 

die der Mandant eingewilligt hat, sofern der Mandant nicht ausdrücklich auf die 

Einhaltung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Anforderungen verzichtet hat.  

 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, soweit Dienstleistungen auf Grund besonderer 

gesetzlicher Vorschriften in Anspruch genommen werden. Absatz 3 Satz 2 gilt nicht, 

soweit der Dienstleister hinsichtlich der zu erbringenden Dienstleistung gesetzlich zur 

Verschwiegenheit verpflichtet ist.  

 
(8) Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt.  

 

 

§ 26a Bundesnotarordnung 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

 

(1) Der Notar darf Dienstleistern ohne Einwilligung der Beteiligten den Zugang zu Tatsachen 

eröffnen, auf die sich die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gemäß § 18 bezieht, 

soweit dies für die Inanspruchnahme der Dienstleistung erforderlich ist. Dienstleister ist 

eine andere Person oder Stelle, die vom Notar im Rahmen seiner Berufsausübung mit 

Dienstleistungen beauftragt wird. 

 

(2) Der Notar ist verpflichtet, den Dienstleister sorgfältig auszuwählen. Die Zusammenarbeit 

muss unverzüglich beendet werden, wenn die Einhaltung der dem Dienstleister gemäß 

Absatz 3 zu machenden Vorgaben nicht gewährleistet ist. 

 
(3) Der Vertrag mit dem Dienstleister bedarf der Schriftform. In ihm ist 

 

1. der Dienstleister unter Belehrung über die strafrechtlichen Folgen einer 

Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit zu verpflichten, 

2. der Dienstleister zu verpflichten, sich nur insoweit Kenntnis von fremden 

Geheimnissen zu verschaffen, als dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, und 

3. festzulegen, ob der Dienstleister befugt ist, weitere Personen zur Erfüllung des 

Vertrags heranzuziehen; für diesen Fall ist dem Dienstleister aufzuerlegen, diese 

Personen in schriftlicher Form zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 

(4) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die unmittelbar einem einzelnen 

Amtsgeschäft dienen, darf der Notar dem Dienstleister den Zugang zu fremden 

Geheimnissen nur dann eröffnen, wenn der Beteiligte darin eingewilligt hat. 



 

 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für den Fall der Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen, in die die Beteiligten eingewilligt haben, sofern die Beteiligten nicht 

ausdrücklich auf die Einhaltung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Anforderungen 

verzichtet haben. 

 

(6) Absatz 3 gilt nicht in den Fällen, in denen der Dienstleister nach § 1 des 

Verpflichtungsgesetzes förmlich verpflichtet wurde. Absatz 3 Satz 2 gilt nicht, soweit der 

Dienstleister hinsichtlich der zu erbringenden Dienstleistung gesetzlich zur 

Verschwiegenheit verpflichtet ist. 

 
(7) Andere Vorschriften, die für Notare die Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

einschränken, sowie die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben 

unberührt. 

 

 

Art. 83 DSGVO 
Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 

 
(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß 

diesem Artikel für Verstöße gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 in 

jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist.  

 

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle 

von Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und j verhängt. Bei der 

Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem 

Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 

 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs 

oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der 

Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen 

Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 

c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen 

Maßnahmen zur Minderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens; 

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter 

Berücksichtigung der von ihnen gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen; 



 

 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters; 

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen 

und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere 

ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand 

angeordneten Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen angeordnet wurden; 

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder genehmigten 

Zertifizierungsverfahren nach Artikel 42 und 

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie 

unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder 

vermiedene Verluste. 

 

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander 

verbundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere 

Bestimmungen dieser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht 

den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß.  

 

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 

Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % 

seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

 

a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 

11, 25 bis 39, 42 und 43; 

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 

c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 

 

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 

Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % 

seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

 



 

 

a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die 

Einwilligung, gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 9; 

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland 

oder an eine internationale Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des 

Kapitels IX erlassen wurden; 

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen 

Beschränkung oder Aussetzung der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs unter Verstoß gegen 

Artikel 58 Absatz 1. 

 

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 

werden im Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 

000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit 

erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, 

welcher der Beträge höher ist.  

 

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 

kann jeder Mitgliedstaat Vorschriften dafür festlegen, ob und in welchem Umfang gegen 

Behörden und öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen 

sind, Geldbußen verhängt werden können.  

 
(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Aufsichtsbehörde gemäß diesem 

Artikel muss angemessenen Verfahrensgarantien gemäß dem Unionsrecht und dem 

Recht der Mitgliedstaaten, einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und 

ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen.  

 
(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel 

so angewandt werden, dass die Geldbuße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die 

Wege geleitet und von den zuständigen nationalen Gerichten verhängt wird, wobei 

sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie 

die von Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die 

verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die 

betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die 

Rechtsvorschriften mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich 

alle späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften. 

 



 

 

 

§ 42 BDSG 
Strafvorschriften 

 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich 

nicht allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, 

ohne hierzu berechtigt zu sein, 

 

1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

 

 und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 

 

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu 

bereichern oder einen anderen zu schädigen. 

 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der 

Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 

 

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine 

Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem 

Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 

Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des 

Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden. 

 

 

§ 43 BDSG 
Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 



 

 

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt oder 

2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 

werden. 

 

(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden 

keine Geldbußen verhängt. 

 
(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine 

Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem 

Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den Meldepflichtigen 

oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 

bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder 

Benachrichtigenden verwendet werden. 

 

 

 


